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Informationen zur Differenzierung zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich 

relevanten Formen der Gewalt im pädagogischen Alltag:  

Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die deren persönlichen Grenzen im Kontext eines Versorgungs-, Ausbildungs- oder 

Betreuungsverhältnisses überschreiten. Sie verletzen die Grenzen zwischen den Generationen, den 

Geschlechtern und/oder einzelnen Personen. Verübt werden Grenzverletzungen sowohl von 

erwachsenen Frauen, Männern und Jugendlichen, die mit Betreuungs- oder Versorgungsaufgaben 

beauftragt wurden, als auch von gleichaltrigen oder älteren Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Im Sinne eines fachlich fundierten Umgangs mit grenzverletzendem Verhalten im 

pädagogischen Alltag mit Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern empfiehlt sich eine 

Differenzierung zwischen:      

1. Grenzverletzungen, die unabsichtlich verübt werden und/oder aus fachlichen bzw. 

persönlichen Unzulänglichkeiten oder einer „Kultur der Grenzverletzungen“ resultieren,  

2. Übergriffe, die Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber Mädchen und Jungen, 

grundlegender fachlicher Mängel und/oder einer gezielten Desensibilisierung im Rahmen der 

Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs/eines Machtmissbrauchs sind,  

3. strafrechtlich relevante Formen der Gewalt (wie zum Beispiel körperliche Gewalt, sexueller 

Missbrauch, Erpressung/(sexuelle) Nötigung).  

 

Grenzverletzungen, genauere Information: 

Maßstab der Bewertung eines Verhaltens als grenzverletzend sind nicht nur objektive Faktoren, 

sondern ebenso das jeweils subjektive Erleben eines Mädchens/Jungen. Im pädagogischen Alltag sind 

Grenzüberschreitungen nicht ganz zu vermeiden. Zufällige und unbeabsichtigte Grenzverletzungen 

(zum Beispiel eine unbeabsichtigte Berührung oder Kränkung durch eine als verletzend erlebte 

Bemerkung) sind im alltäglichen Miteinander korrigierbar, wenn die grenzverletzende Person dem 

Gegenüber mit einer grundlegend respektvollen Haltung begegnet. Es ist zum Beispiel Ausdruck eines 

achtsamen Umgangs, wenn eine sich grenzverletzend verhaltende Person aufgrund der Reaktion 

eines Jungen/Mädchens oder durch Hinweise von Dritten sich der von ihm/ihr unbeabsichtigt 

verübten Grenzverletzung bewusst wird, sich entschuldigt und darum bemüht, unbeabsichtigte 

Grenzverletzungen in Zukunft zu vermeiden. 
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Selbstverpflichtung: 

1. Unsere Programme/Kurse/Touren/Trainings usw. bieten Raum für persönliche Nähe und 

eine Gemeinschaft, in der Lebensfreude und lustvolles, ganzheitliches Lernen und Handeln 

Raum finden. Ich unterstütze Teilnehmende ihre, geschlechtsspezifische Identität, 

Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entwickeln.  

 

2. Meine Tätigkeit mit Teilnehmenden ist von Respekt und Wertschätzung geprägt. Ich achte 

die Persönlichkeit und Würde aller Teilnehmenden. 

 

3. Ich schütze die Teilnehmenden vor körperlichem und seelischem Schaden, vor Missbrauch 

und Gewalt. 

 

4. Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales oder 

nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von mir benannt und 

nicht toleriert. 

 

5. Ich gestalte die Beziehungen zu den Teilnehmenden transparent in positiver Zuwendung und 

gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen der 

Teilnehmenden werden von mir unbedingt respektiert. Dies bezieht sich insbesondere auf 

die Intimsphäre und persönlichen Grenzen der Scham von Teilnehmenden. 

 

6. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und 

bespreche diese Situationen offen. Im Konfliktfall ziehe ich professionelle, fachliche 

Unterstützung und Hilfe hinzu, indem ich die Verantwortlichen auf der Leitungsebene 

informiere. Der Schutz der Teilnehmenden steht dabei an erster Stelle. 

 

Grundlage der Ausführungen sind insbesondere die §§ 1 und 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) 

sowie die einschlägigen Bestimmungen des StGB zur sexuellen Selbstbestimmung (§§ 174 ff.)  

Weitere Quellen: ZARTBITTER e.V. – www.zartbitter.de; Bayrischer Jugendring – www.bjr.de 
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